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91/01 Fernmeldewesen

Norm

TKG 2003 §41;

TKG 2003 §48;

TKG 2003 §50;

1. TKG 2003 § 41 gültig von 22.11.2011 bis 31.10.2021 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 190/2021

2. TKG 2003 § 41 gültig von 20.08.2003 bis 21.11.2011

1. TKG 2003 § 48 gültig von 22.11.2011 bis 31.10.2021 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 190/2021

2. TKG 2003 § 48 gültig von 20.08.2003 bis 21.11.2011

1. TKG 2003 § 50 gültig von 27.11.2015 bis 31.10.2021 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 190/2021

2. TKG 2003 § 50 gültig von 22.11.2011 bis 26.11.2015 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 102/2011

3. TKG 2003 § 50 gültig von 20.08.2003 bis 21.11.2011

Rechtssatz

Das Beschwerdevorbringen ist insofern nicht zielführend, als es geltend macht, die Telekom-Control-Kommission habe

sich nicht gehörig mit der Frage auseinandergesetzt, welche Kosten bei der virtuellen Entbündelung für die VE-

Verkehrsübergabe an=elen bzw inwiefern solche Kosten in die Margin Squeeze-Rechnung einzustellen seien. Die

Behörde hat ausgeführt, die Kosten der VE-Verkehrsübergabe seien in der angestellten Margin Squeeze - Rechnung

deshalb bereits enthalten, weil seitens der Amtssachverständigen dafür als vergleichbare Position der im Rahmen der

Margin Squeeze - Rechnung für die physische Entbündelung angesetzte Betrag für die Position "Herstellung

Kollokation" gewählt worden sei, beinhaltend auch die Kosten für das bei der physischen Entbündelung erforderliche

Verbindungskabel als Pendant zur VE-Verkehrsübertragung bei der virtuellen Entbündelung. Sie seien daher nicht

nochmals zusätzlich anzusetzen. Die Beschwerde zeigt keine Unschlüssigkeit dieser Beurteilung auf, wird doch mit dem

Argument, Kollokation ersetze keine Verkehrsübergabe, keine Unrichtigkeit des Vergleichsmaßstabs der

Amtssachverständigen dargelegt, die der Sache nach mangels schon vorhandener Echtdaten für die virtuelle

Entbündelung einen ihrer AuFassung nach vergleichbaren Betrag gewählt und diesen für die Position VE-

Verkehrsübergabe in die Margin Squeeze - Rechnung eingestellt haben, zumal die Beschwerde selbst nicht darlegt,

dass die angenommene Vergleichbarkeit nicht gegeben sei.
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